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DIE VON DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE VORGESEHENE
GEGENSEITIGE EVALUIERUNG - KONSULTATION VON
INTERESSENGRUPPEN

EINFUHRUNG UND ZIEL DER KONSULTATION

Die aktuelle Konsultation wird von der Kommission im Rahmen des in der
Dienstleistungsrichtlinie' vorgesehenen ,Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung
durchgefiihrt. Das Ziel besteht darin, Riickmeldungen von Verbrauchern, Unternehmen und
jeglichen anderen interessierten Kreisen in Bezug auf ihre Bewertung der nationalen
MalRnahmen zur Durchfiihrung der Dienstleistungsrichtlinie sowie anderer bestehender
nationaler Bestimmungen, die im Dienstleistungsbereich gelten, einzuholen. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass nicht alle nationalen Durchfihrungsmal3nahmen oder bestehenden
nationalen Bestimmungen Gegenstand dieser Konsultation sind. Gegenstand dieser
Konsultation sind ausschliefflich bestimmte Arten von Anforderungen an die Niederlassung
von Dienstleistungserbringern oder an die grenziberschreitende Erbringung von
Dienstleistungen (die gleichen Maldnahmen, die Gegenstand des ,Verfahrens der
gegenseitigen Evaluierung” sind).

Lesen Sie bitte das beigeflgte Konsultationspapier, fullen Sie den beigefligten Fragebogen
aus, und senden Sie ihn spétestens bis zum 13. September 2010 an die Adresse MARKT-
SERVICES-CONSUL TATION @ec.europa.eu.

HINTERGRUND DER KONSULTATION

Die Dienstleistungsrichtlinie wurde Ende 2006 angenommen; ihr wichtigstes Ziel besteht
darin, nicht gerechtfertigte und unverhdtnismallige Barrieren fur die Entwicklung des
Binnenmarktes fur Dienstleistungen zu beseitigen. Die Mitgliedstaaten mussten die Richtlinie
bis zum 28. Dezember 2009 in nationales Recht umsetzen.

Die Dienstleistungsrichtlinie hat das Potenzial, Wachstum zu férdern und zur Schaffung von
Arbeitsplatzen in der groften, dynamischsten und innovativsten Séule der EU-Wirtschaft —
dem Dienstleistungssektor — beizutragen. Dies ist im Kontext der aktuellen Wirtschaftskrise
noch wichtiger. Nach konservativen Schdtzungen kann der mdgliche wirtschaftliche Nutzen
der Dienstleistungsrichtlinie zwischen 60 und 140 Mrd. EUR liegen; das entspricht einem
Wachstumspotenzial von 0,6 % bis 1,5% des BIP?. Diese Zuwéchse sind jedoch nur zu
erreichen, wenn die Richtlinie in allen EU-L&ndern vollstandig umgesetzt wird.

! Richtlinie 2006/123/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 uiber
Dienstleistungen im Binnenmarkt, verdffentlicht im ABI. L 376 vom 27.12.2006.

% Quelle: , Expected economic benefits of the European Services Directive® (Voraussichtliche wirtschaftliche
Vorteile der européischen Dienstleistungsrichtlinie), Niederlandisches Buro fur wirtschaftspolitische Analyse
(CPB), November 2007.
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Waéhrend des dreijdhrigen Umsetzungszeitraums der Richtlinie mussten alle Mitgliedstaaten
eine grundliche Analyse ihrer fir ein breites Spektrum von Dienstleistungstétigkeiten
geltenden Gesetze und Verordnungen durchfihren, um die Vereinbarkeit dieser Gesetze und
Verordnungen mit den Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie sicherzustellen. Diese
Uberpriifung beinhaltete eine Bewertung der Grinde und der VerhdtnismaRigkeit der
bestehenden Regelungen sowie gegebenenfalls die Anderung oder Aufhebung dieser
Regelungen.

Seit Anfang 2010 fuhren die Mitgliedstaaten zusammen mit der Européischen Kommission
ein Verfahren der gegenseitigen Evauierung mehrerer der Uberpriiften nationalen
Malinahmen durch. Dieses innovative Arbeitsverfahren wird als,, Verfahren der gegenseitigen
Evaluierung* bezeichnet und ist in der Richtlinie selbst vorgesehen; im gleichen Kontext ist in
der Richtlinie auch eine Konsultation von Interessengruppen festgelegt. Bis Ende 2010 wird
die Kommission dem Rat und dem Européischen Parlament einen Bericht Uber die Ergebnisse
des Verfahrens der gegenseitigen Evaluierung, einschliefdlich der aktuellen Konsultation,
vorlegen.



. NATIONALE MASSNAHMEN, DIE GEGENSTAND DER KONSULTATION SIND

Das ,Verfahren der gegenseitigen Evaluierung” und diese Konsultation betreffen nationale
MaRnahmen®, die bestimmte Anforderungen an die  Niederlassung  von
Dienstleistungserbringern oder an die grenztberschreitende Erbringung von Dienstleistungen
stellen. Diese Anforderungen sind durch eine Reihe von Bestimmungen der
Dienstleistungsrichtlinie festgelegt, die im Folgenden ausfihrlicher erlautert sind. Bel den
betreffenden nationalen Maldnahmen handelt es sich um Gesetze, Verordnungen oder
berufsstandische Regeln, die Unternehmen oder Einzelpersonen einhalten missen, wenn sie
sich mit einem Unternehmen in einem EU-Mitgliedstaat niederlassen méchten oder wenn sie
grenziuberschreitende Dienstleistungen in einem anderen EU-Land erbringen.

DIENSTLEISTUNGSTATIGKEITEN, DIE VON DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE UND DIESER
KONSULTATION ERFASST SIND

Die Richtlinie umfasst ein breites Spektrum von Dienstleistungen, die von Einzel personen
und von Unternehmen erbracht werden, zum Beispiel:

e Hande und Vertrieb (einschlieffdlich Grof3- und Einzelhandel mit Gutern und
Dienstleistungen);

e Bauleistungen;
e Handwerksleistungen;

¢ die meisten Dienstleistungen der freien Berufe (z. B. Rechts- und Steuerberater,
Architekten, Ingenieure, Wirtschaftsprifer, Vermessungsingenieure, Tierérzte);

¢ unternehmensbezogene Dienstleistungen (z. B. Unterhatung von Buror&umen,
Unternehmensberatung, V eranstal tungsorganisation, Werbung,
Personal dienstlei stungen, Patentanwaélte);

e Tourismus (z. B. Reisebiros, Reiseleiter);
e Gerdteinstallation und —wartung;

¢ Informationsdienstleistungen (z. B. Internet-Portale, Verlage,
Computerprogrammierer);

e Beherbergungs- und Gastronomieleistungen (z. B. Hotels, Restaurants, Catering);

¢ Bildung- und Schulunngsmassnahmen (z. B. private Universitaten, Sprach- oder
Fahrschulen);

e Vermietung und Leasing (einschliefdich Autovermietung);
¢ Immobiliendienstleistungen.

Es ist zu beachten, dass verschiedene Dienstleistungsbranchen, wie z. B. Finanz-, Verkehrs-
oder Gesundheitsdienstleistungen, vom Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie

% Nationale MaRnahmen kénnen Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie Regelungen von Berufsverbanden
oder -organisationen umfassen, die in Auslibung ihrer Rechtsautonomie erlassen wurden.



ausgenommen sind*. Nationale Mal3nahmen im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen
sind nicht Gegenstand dieser Konsultation.

ANFORDERUNGEN FUR DIE NIEDERLASSUNG VON DIENSTLEISTUNGSERBRINGERN

1. Nationale Malhahmen, die Genehmigungserfordernisse fur Dienstleistungserbringer
vorsehen

Genehmigungen® gehdren zu den am weitesten verbreiteten Anforderungen, die
Dienstleistungserbringern  in  Mitgliedstaaten auferlegt werden, und stellen ene
Einschrénkung der Niederlassungsfreiheit dar. Artikel 9 der Dienstleistungsrichtlinie sieht
vor, dass die Mitgliedstaaten Genehmigungsregelungen auf die Vereinbarkeit mit der
Richtlinie Gberprifen miissen.

Eine Genehmigungsregelung ist mit der Dienstleistungsrichtlinie vereinbar, wenn sie folgende
Merkmale aufweist:

= Sie ist nicht diskriminierend (sie fuhrt weder direkt noch indirekt zu ener
unterschiedlichen Behandlung von inlandischen Dienstleistungserbringern und
Dienstleistungserbringern aus anderen Mitgliedstaaten);

= ge ist durch mindestens einen der so genannten ,zwingenden Grinde des
Allgemeininteresses'® gemaR der Definition des Gerichtshofs der Europaischen
Union gerechtfertigt (Ziele wie Verbraucherschutz, Umweltschutz, 6ffentliche
Gesundheit usw.); und

= dge ist verhdltnismalig, d. h. die Genehmigungsregelung ist dazu geeignet, die
Erreichung des verfolgten Ziels sicherzustellen, und dies kann nicht durch weniger
einschrankende Mittel as die Auferlegung einer Genehmigungspflicht erreicht
werden (zum Beispiel durch eine einfache Erklarung).

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, jede einzelne Genehmigungsregelung auf der
Grundlage dieser drei Kriterien zu untersuchen und digenigen Genehmigungsregelungen
aufzuheben oder zu @ndern, die diese Kriterien nicht erfillen.

* Weitere Einzelheiten zum Anwendungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie sind in Kapitel 2 des Handbuchs
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie aufgefiihrt, das unter der folgenden Adresse in allen
23 Amtssprachen verfiigbar ist: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/documents de.htm.

° Der Begriff , Genehmigungsregelung® bezeichnet jedes Verfahren, das einen Dienstleistungserbringer oder
-empfénger verpflichtet, bei einer zustdndigen Behodrde eine férmliche oder stillschweigende Entscheidung tber
die Aufnahme oder Ausiibung einer Dienstleistungstétigkeit zu erwirken. Genehmigungen kdnnen sich auf alle
oder eine Vielzahl von Dienstleistungstétigkeiten beziehen (z. B. eine algemeine Handelslizenz, die fir alle
Handelstétigkeiten gliltig ist) oder auf eine einzelne Dienstleistungstétigkeit oder Gruppe von Tétigkeiten, die
einem bestimmten Verfahren folgen und auf Kriterien beruhen, die fir diese Dienstleistungstétigkeit spezifisch
sind (z.B. eine Genehmigung fir bestimmte Arten von Ladengeschaften, fir die Erbringung von
Berufsheratungsdienstleistungen, fur die Einrichtung einer Reiseagentur oder die Erteilung von Fahrunterricht).
Weitere Einzelheiten zu Genehmigungsregelungen sind in Kapitel 6.1. des Handbuchs zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie ausgefiihrt, das unter der folgenden Adresse in allen 23 Amtssprachen verfigbar ist:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/documents de.htm.

® Siehe die Beispiele in der Definition fir , zwingende Griinde des Allgemeininteresses’ in Artikel 4 Absatz 8
der Dienstleistungsrichtlinie.
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Das Ziel dieser Konsultation von Interessengruppen in Bezug auf Artikel 9 besteht darin,
die Ansichten der Interessengruppen dariiber zu erfahren, ob die von den Mitgliedstaaten
beibehaltenen Genehmigungsregelungen den in der Richtlinie festgelegten Grundsétzen
entsprechen oder ob die Befragten der Ansicht sind, dass bestimmte, noch bestehende
Genehmigungsregel ungen hétten gedndert oder aufgehoben werden miissen.

2. Nationale Mafinahmen, die Dienstleistungserbringern bestimmte Anforderungen
auferlegen

In Artikel 15 der Dienstleistungsrichtlinie ist eine Liste von acht Arten von Anforderungen’
aufgefuhrt, die haufig in nationalen Rechtsvorschriften vorkommen und die Hindernisse fir
die Niederlassungsfreiheit darstellen.

Wie bel Genehmigungen sieht die Richtlinie auch bei diesen Anforderungen kein
vollstéandiges Verbot vor, sondern verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, ihre gesetzlichen
Rahmenbedingungen (einschliefdlich der von Berufsverbanden und -organisationen
festgelegten Regelungen) zu Uberprifen, um diese Anforderungen zu identifizieren und
festzustellen, ob sie mit der Dienstleistungsrichtlinie vereinbar sind.

Die Vereinbarkeit dieser Anforderungen wird anhand der gleichen Kriterien wie fir
Genehmigungen ermittelt:

= Nichtdiskriminierung,
= Rechtfertigung durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses, und
=  Verhdtnismaligkeit.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, jede einzelne Anforderung anhand dieser drei
Kriterien zu untersuchen und digjenigen Anforderungen aufzuheben oder zu andern, die diese
Kriterien nicht erftllen.

Das Ziel dieser Konsultation von Interessengruppen in Bezug auf Artikel 15 besteht darin,
die Ansichten der Interessengruppen dariiber zu erfahren, ob die von den Mitgliedstaaten
beibehaltenen Anforderungen der in Artikel 15 genannten Arten den in der Richtlinie
festgelegten Grundsédtzen entsprechen oder ob die Befragten der Ansicht sind, dass
bestimmte, noch bestehende Anforderungen hétten gedndert oder aufgehoben werden
mussen.

Die betroffenen Anforderungen umfassen:®
Bestimmungen mit mengenmaliigen oder territorialen Einschrdnkungen

Mengenmaliige Einschrankungen sind beispielsweise von den Mitgliedstaaten auferlegte
Beschrankungen der Zahl der Marktteilnehmer, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten

" Anforderungen“ bezeichnet ale Auflagen, Verbote, Bedingungen oder Beschrankungen, die fiir

Dienstleistungserbringer gelten (siehe Definition in Artikel 4 Absatz 7 der Dienstleistungsrichtlinie). Siehe unten
eine detaillierte Beschreibung dieser Anforderungen.

8 Weitere Erlauterungen zu den einzelnen Anforderungen sind in Kapitel 6.3. des Handbuchs zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie enthalten, das unter der folgenden Adresse in alen 23 Amtssprachen verflgbar ist:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/documents de.htm.
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oder in einem bestimmten Gebiet niederlassen dirfen, oder Anforderungen, nach denen die
Zahl der zuldssigen Marktteilnehmer anhand der Bevolkerungszahl bestimmt wird. Zu den
territoridlen  Einschrénkungen  zéhlen  Anforderungen, die die Zahl  der
Dienstleistungserbringer aufgrund  bestimmter  Mindestentfernungen  zwischen  den
Dienstleistungserbringern beschréanken.

Bestimmungen mit einer Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, eine bestimmte
Rechtsform zu wéhlen

Diese Kategorie umfasst beispielsweise Anforderungen, nach denen Dienstle stungserbringer
verpflichtet sind, as natlrliche Personen oder in einer bestimmten Rechtsform (z. B.
Partnerschaft) tétig zu sein.

Bestimmungen mit  Anforderungen  im  Hinblick auf die Betelligungen am
Gesellschaftsvermdgen

Diese Anforderungen umfassen Verpflichtungen ener Mindestbeteiligung am
Gesellschaftsvermdgen oder Regelungen Uber spezifische Qualifikationen, die fir eine
Kapitalbeteiligung in einem Unternehmen erforderlich sind, das bestimmte Dienstleistungen
erbringt (z. B. bei Dienstleistungen bestimmter reglementierter Berufe).

Bestimmungen mit Anforderungen, die die Erbringung spezifischer Dienstleistungen
bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten

Diese Kategorie umfasst Regelungen, durch die das Recht, bestimmte Dienstleistungen zu
erbringen, ausschliefflich bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehalten ist. Es ist zu
beachten, dass Anforderungen, nach denen eine Tétigkeit aufgrund der erforderlichen
beruflichen Qualifikation Angehdrigen eines bestimmten reglementierten Berufs vorbehalten
ist, nicht durch Artikel 15 der Dienstleistungsrichtlinie erfasst werden.

Bestimmungen mit Verboten, in ein und demselben Hoheitsgebiet mehrere Niederlassungen
Zu unterhalten

Dies betrifft Bestimmungen, die speziell die Mdglichkeit von Dienstleistungserbringern
einschranken, mehr as ene Niederlassung (z.B. durch die Eroffnung von
Zweigniederlassungen und Geschéftsstellen) in demselben Mitgliedstaat zu unterhalten.

Bestimmungen mit einer Verpflichtung fir eine Mindestbeschéfti gtenzahl

Diese Kategorie umfasst Regelungen, die den Erbringern bestimmter Dienstleistungen die
Verpflichtung auferlegen, eine vorgegebene Mindestanzahl von Beschéftigten zu haben.

Bestimmungen mit Verpflichtungen fir festgesetzte Mindest- oder Hochstpreise fir die
Erbringung einer Dienstleistung

Dies umfasst Regelungen zur Auferlegung von (Mindest-, Hochst- oder Fest-) Preisen, an die
sich die Dienstleistungserbringer halten mtissen.

Bestimmungen mit Verpflichtungen des Dienstleistungserbringers, zusammen mit seiner
Dienstleistung bestimmte andere Dienstlei stungen zu erbringen

Diese Kategorie umfasst Regelungen, die erfordern, dass mit einer bestimmten Tétigkeit
befasste Dienstleistungserbringer auch andere spezifische Dienstleistungen erbringen, die in
einigen Fédlen in keinem Zusammenhang mit dem Hauptgeschéft stehen (z. B. die
Verpflichtung fir Tankstellen, Lebensmittel und Getranke zu verkaufen).



3. Nationale Malnahmen, die die Maoglichkeiten von Dienstleistungserbringern
einschranken, multidisziplinare Tatigkeiten auszufiihren

Diese Anforderungen koénnen verschiedene Formen annehmen: entweder die Verpflichtung
der Dienstleistungserbringer, ausschliefdlich eine festgelegte spezifische Tétigkeit auszudiben,
oder die Einschrankung der gemeinschaftlichen oder partnerschaftlichen Ausiibung
unterschiedlicher Tatigkeiten. Artikel 25 der Dienstleistungsrichtlinie sieht vor, dass die
Mitgliedstaaten solche Anforderungen aufheben, mit den folgenden beiden Ausnahmen:

= fUr reglementierte Berufe, soweit dies gerechtfertigt ist, um die Einhaltung der
Standesregeln sicherzustellen, und soweit dies nétig ist, um ihre Unabhangigkeit
und Unparteilichkeit zu gewahrleisten;

= fir Dienstleistungserbringer, die Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Zertifizierung, der Akkreditierung, der technischen Uberwachung oder des
Versuchswesens erbringen, wenn dies zur Gewéahrleistung ihrer Unabhangigkeit
und Unparteilichkeit erforderlich ist.

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, jede einzelne Anforderung anhand dieser Kriterien zu
untersuchen und digjenigen Anforderungen aufzuheben oder zu andern, die diese Kriterien
nicht erfdllen.

Das Ziel dieser Konsultation von Interessengruppen in Bezug auf Artikel 25 besteht darin,
die Ansichten der Interessengruppen dariiber zu erfahren, ob die verblelbenden Verbote
oder Einschrankungen multidisziplinarer Tétigkeiten nur die Dienstleistungen
reglementierter Berufe oder Dienstleistungen auf dem Gebiet der Zertifizierung, der
Akkreditierung, der technischen Uberwachung oder des V ersuchswesens betreffen und ob
se zur Gewdhrleistung der Unabhéngigkeit und Unparteilichkeit dieser
Dienstleistungserbringer erforderlich und verhad tnismafdig sind.

ANFORDERUNGEN FUR DIE GRENZUBERSCHREITENDE ERBRINGUNG VON
DIENSTLEISTUNGEN

Nationale MalRnahmen, die Erbringern grenziiberschreitender Dienstleistungen auferlegt
werden

Artikel 16 der Dienstleistungsrichtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten, ihre eigenen
Anforderungen auf Dienstleistungserbringer, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen
sind und vortbergehend Dienstleistungen in ihrem Hoheitsgebiet erbringen, nur dann
aufzuerlegen, wenn dies durch einen der folgenden vier Griinde gerechtfertigt werden kann:

Lo

oOffentliche Ordnung,

2. Offentliche Sicherheit,
3. offentliche Gesundheit,
4. Umweltschutz.’

® Diese vier Griinde sind Konzepte des EU-Rechts, filr die es eine Auslegung des Gerichtshofs der Européischen
Union gibt und die von dhnlichen, weiter gefassten Begriffen in nationalen Rechtsvorschriften abweichen
kénnen. Weitere Einzelheiten dazu sind in Kapitel 7.1.3.1. des Handbuchs zur Umsetzung der
Dienstleistungsrichtlinie erlautert.



Darlber hinaus missen alle diese Anforderungen den folgenden Grundsétzen entsprechen:
= Nichtdiskriminierung und
= Verhdtnismaliigkeit.

In Artikel 16 Absatz 2 sind Beispiele fur Anforderungen aufgefiihrt, die ein schwerwiegendes
Hindernis fur die grenziberschreitende Erbringung von Dienstleistungen darstellen. Wenn
diese Anforderungen in den nationalen Rechtsvorschriften enthalten sind, sollten sie sorgféltig
Uberprift worden sein (und gegebenenfalls fir grenziebrschreitende Dienstleistungen
geandert oder aufgehoben worden sein), da sie haufig diskriminierend oder unverh@tnismaldig
sein kénnen. Es ist zu beachten, dass es weitere, an dieser Stelle nicht aufgefihrte Arten von
Anforderungen geben kann, die ebenfalls unter Artikel 16 fallen und zu deren Untersuchung
die Mitgliedstaaten ebenfalls verpflichtet waren.

Schliefdich ist zu beachten, dass in Artikel 17 der Richtlinie verschiedene Angelegenheiten
(zum Beispiel solche betreffend die Anerkennung beruflicher Qualifikationen, wie zum
Beispiel die jahrlichen Erklarungen im Zusammenhang mit einer solchen Anerkennung) und
Dienstleistungen (zum Beispiel im Post-, Elektrizitats- und Gassektor) aufgefuhrt sind, fur die
Artikel 16 nicht gilt. Diese Angelegenheiten und Dienstleistungen sollten daher bei der
Beantwortung der entsprechenden Fragen der Konsultation nicht beriicksichtigt werden.

Das Ziel dieser Konsultation von Interessengruppen in Bezug auf Artikel 16 besteht darin,
die Ansichten der Interessengruppen dartber zu erfahren, ob die von den Mitgliedstaaten
im Zusammenhang mit der grenziberschreitenden Dienstleistungserbringung weiterhin
gestellten Anforderungen den in Artikel 16 festgelegten Kriterien entsprechen und ob die
Befragten der Ansicht sind, dass bestimmte, weiterhin auf die grenziberschreitende
Dienstleistungserbringung angewandte Anforderungen hétten geéndert oder aufgehoben
werden mussen.

Zu den Arten von Anforderungen, die die grenziberschreitende Erbringung von
Dienstleistungen besonders beschranken und die die Mitgliedstaaten Uberprifen und
gegebenenfalls sicherstellen sollten, dass sie nicht auf Dienstleistungen angewandt werden,
die aus anderen Mitgliedstaaten heraus erbracht werden, gehéren die folgenden:™

Bestimmungen mit einer Verpflichtung, im Hoheitsgebiet, in dem die Dienstleistung erbracht
wird, eine Niederlassung zu unterhaten

Diese Anforderung wirde fir jeden Dienstleistungserbringer, der eine bestimmte
Dienstleistungstétigkeit in einem Mitgliedstaat aufnehmen maochte, die Verpflichtung
bedeuten, in diesem Mitgliedstaat eine Niederlassung einzurichten. Durch eine solche
Anforderung wirde es fir einen Marktteilnehmer aus einem anderen Mitgliedstaat unmdglich,
in einem Mitgliedstaat, der diese Anforderung auferlegt, voribergehend Dienstleistungen zu
erbringen.

Bestimmungen mit einer Genehmigungs- oder Registrierungspflicht

Diese Art der Anforderung deckt Situationen ab, in denen Dienstleistungserbringer aus
anderen Mitgliedstaaten ein Verwaltungsverfahren durchlaufen und mit einer Genehmigung

19 Weitere Beispiele fir Anforderungen, die unter Artikel 16 der Dienstleistungsrichtlinie fallen, sind in
Kapitel 7.1.3.4 des Handbuchs zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie aufgefiihrt, das unter der folgenden
Adresse in adlen 23 Amtssprachen verflgbar ist: http://ec.europaeu/internal_market/services/services
dir/documents de.htm.
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oder Registrierung abschliessen missen, bevor sie die Erbringung ihrer Dienstleistungen in
dem Mitgliedstaat, der die Anforderung auferlegt, aufnehmen kénnen.

Anforderungen mit einer Verpflichtung, eine Mitteilung oder Erklarung an die Behorden des
Mitgliedstaates zu senden, in dem die Dienstleistung erbracht wird

Diese Art der Anforderung deckt Situationen ab, in denen Dienstleistungserbringer aus
anderen Mitgliedstaaten verpflichtet sind, vor oder wéhrend der Dienstleistungserbringung in
dem Mitgliedstaat, der die Anforderung auferlegt, eine Erklérung abzugeben.

Bestimmungen, die bestimmte vertragliche Vereinbarungen zwischen
Dienstleistungserbringer und -empfénger erfordern, die eine selbststindige Tétigkeit des
Dienstlei stungserbringers beschrankt

Dies sind Anforderungen, die die Moglichkeit ausschlief3en, als Selbststéndiger bestimmte
Dienstleistungstétigkeiten auszufihren, zum Beispiel durch die Verpflichtung, dass die
Dienstleistungstatigkeiten stets im Rahmen eines Beschéftigungsverhéltnisses auszufiihren
sind.

Bestimmungen betreffend die V erwendung von Ausriistungsgegenstanden

Dies sind Anforderungen, die die Verwendung bestimmter Arten oder Marken von Maschinen
vorschreiben oder untersagen oder die erfordern, dass Dienstleistungserbringer im
Aufnahmemitgliedstaat im Vorfeld ene Genehmigung fir die engesetzten
Ausristungsgegenstande einholen oder nationale Inspektionen durchfiihren lassen. Dies
betrifft jedoch keine Anforderungen, die zur Gewéhrleistung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz erforderlich sind.



Il. ALLGEMEINER UBERBLICK UBER GESETZLICHE ANDERUNGEN IN DEN
MITGLIEDSTAATEN

In der Anlage zu diesem Papier sind fir jeden Mitgliedstaat Beispiele fur und Verweise auf
einschl&gige nationale Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit den genannten vier Artikeln
der Dienstleistungsrichtlinie aufgefthrt. Diese Informationen beruhen auf den Berichten der
Mitgliedstaaten an die Dienststellen der Kommission. Die Dienststellen der Kommission
haben diese Informationen nicht auf Richtigkeit und Vollstandigkeit Uberprift.

Die Informationen dienen ausschliefdlich der Veranschaulichung und erheben keinen
Anspruch auf Vollsténdigkeit; es steht Ihnen daher frei, Anmerkungen zu samtlichen
einschlagigen nationalen Bestimmungen zu machen, die in den Gegenstandsbereich dieser
Konsultation fallen, selbst wenn diese im Dokument fir einen spezifischen Mitgliedstaat nicht
als Beispiel genannt sind.

Die Kommission mdchte betonen, dass einige Mitgliedstaaten die Durchfihrung der
Richtlinie noch nicht abgeschlossen haben und dass sich noch Rechtsakte im
Annahmeverfahren befinden, insbesondere in bestimmten Dienstleistungsbranchen. Sie
konnen sich auch zu diesen oder andern im Entwurfsstadium befindlichen hier relevanten und
Ihnen bekannten Rechtsakten aulRern. Es ist weiter zu beachten, dass die Konsultation nicht
nur die im Rahmen der Durchfiihrung der Richtlinie verabschiedeten Rechtsvorschriften
betrifft, sondern auch bestehende rechtliche Bestimmungen, die wahrend des
Durchfihrungsprozesses nicht gedndert wurden. Beziehen Sie bel der Beantwortung des
bei gefligten Fragebogens daher bitte auch diese bestehenden Mal3nahmen ein.

Das Verfahren der gegenseitigen Evaluierung ist noch nicht abgeschlossen; die Kommission
legt dem Rat und dem Européischen Parlament seine endgultigen Ergebnisse — einschliefdlich
des durch die Konsultation erhaltenen Feedbacks— in einem Bericht vor, der voraussichtlich
vor dem Jahresende angenommen wird.

Landertberblicke:

http://ec.europa.eu/internal market/consultations/2010/services directive en.htm

10


http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm

	DIE VON DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE VORGESEHENE GEGENSEITIGE EVALUIERUNG - KONSULTATION VON INTERESSENGRUPPEN
	EINFÜHRUNG UND ZIEL DER KONSULTATION
	DIENSTLEISTUNGSTÄTIGKEITEN, DIE VON DER DIENSTLEISTUNGSRICHTLINIE UND DIESER KONSULTATION ERFASST SIND
	Die Richtlinie umfasst ein breites Spektrum von Dienstleistungen, die von Einzelpersonen und von Unternehmen erbracht werden, 
	ANFORDERUNGEN FÜR DIE NIEDERLASSUNG VON DIENSTLEISTUNGSERBRINGERN
	1. Nationale Maßnahmen, die Genehmigungserfordernisse für Dienstleistungserbringer vorsehen
	2. Nationale Maßnahmen, die Dienstleistungserbringern bestimmte Anforderungen auferlegen
	Bestimmungen mit mengenmäßigen oder territorialen Einschränkungen
	Bestimmungen mit einer Verpflichtung des Dienstleistungserbringers, eine bestimmte Rechtsform zu wählen
	Bestimmungen mit Anforderungen im Hinblick auf die Beteiligungen am Gesellschaftsvermögen
	Diese Anforderungen umfassen Verpflichtungen einer Mindestbeteiligung am Gesellschaftsvermögen oder Regelungen über spezifisch
	Bestimmungen mit Anforderungen, die die Erbringung spezifischer Dienstleistungen bestimmten Dienstleistungserbringern vorbehal
	Bestimmungen mit Verboten, in ein und demselben Hoheitsgebiet mehrere Niederlassungen zu unterhalten
	Bestimmungen mit einer Verpflichtung für eine Mindestbeschäftigtenzahl
	Diese Kategorie umfasst Regelungen, die den Erbringern bestimmter Dienstleistungen die Verpflichtung auferlegen, eine vorgegeb
	Bestimmungen mit Verpflichtungen für festgesetzte Mindest- oder Höchstpreise für die Erbringung einer Dienstleistung
	Bestimmungen mit Verpflichtungen des Dienstleistungserbringers, zusammen mit seiner Dienstleistung bestimmte andere Dienstleis

	3. Nationale Maßnahmen, die die Möglichkeiten von Dienstleistungserbringern einschränken, multidisziplinäre Tätigkeiten auszuf
	ANFORDERUNGEN FÜR DIE GRENZÜBERSCHREITENDE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN
	Nationale Maßnahmen, die Erbringern grenzüberschreitender Dienstleistungen auferlegt werden
	Zu den Arten von Anforderungen, die die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen besonders beschränken und die die
	Bestimmungen mit einer Verpflichtung, im Hoheitsgebiet, in dem die Dienstleistung erbracht wird, eine Niederlassung zu unterha
	Bestimmungen mit einer Genehmigungs- oder Registrierungspflicht
	Bestimmungen, die bestimmte vertragliche Vereinbarungen zwischen Dienstleistungserbringer und empfänger erfordern, die eine se
	Bestimmungen betreffend die Verwendung von Ausrüstungsgegenständen


	II. ALLGEMEINER ÜBERBLICK ÜBER GESETZLICHE ÄNDERUNGEN IN DEN MITGLIEDSTAATEN

